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I. Allgemeines

1. Grundlagen
1.1 Die Baloise Sammelstiftung Zusatzvorsorge, 

Basel (nachfolgend Stiftung genannt) ist eine 
Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (ZGB) und Art. 331 ff. 
des Schweizerischen Obligationenrechts (OR). 
Sie bezweckt die ausserobligatorische berufli-
chen Vorsorge für Arbeitnehmer der ihr ange-
schlossenen Arbeitgeber sowie für deren Ange-
hörige, Hinterlassene und weitere Begünstigte.

1.2 Die Organisation der Stiftung richtet sich nach 
den Statuten und den Reglementen, insbeson-
dere dem Organisationsreglement.

1.3 Für jeden angeschlossenen Arbeitgeber besteht 
innerhalb der Stiftung eine separate Vorsorge-
kasse. Der Arbeitgeber kann im Rahmen der 
gesetzlichen und reglementarischen Vorschrif-
ten als versicherte Person der Vorsorgekasse 
beitreten.

1.4 Das Vorsorgereglement bestimmt die Rechte 
und Pflichten der versicherten Personen, der 
anspruchsberechtigten Personen, des Arbeitge-
bers, der Vorsorgekasse und der Stiftung.

Im Kassenreglement werden insbesondere die 
in der Vorsorgekasse des angeschlossenen 
Arbeitgebers versicherten Vorsorgeleistungen 
und die Höhe der Beiträge umschrieben.

Das Kassenreglement ist integrierender Bestand-
teil des Vorsorgereglements und nur mit die-
sem zusammen rechtlich bindend. Betreffend 
Anspruchsvoraussetzungen und Erbringung der 
Leistungen ist ausschliesslich das Vorsorgereg-
lement massgebend. Im Einvernehmen mit der 
Stiftung kann das Kassenreglement besondere 
Regelungen vorsehen.

1.5 Die Stiftung hat zur Deckung ihrer Leistungsver-
pflichtungen einen Kollektiv-Lebensversiche-
rungsvertrag mit der Baloise Leben AG (nach-
stehend Baloise genannt) abgeschlossen. 
Versicherungsnehmerin und Begünstigte ist die 
Stiftung.

1.6 Gemäss dem Bundesgesetz über die eingetra-
gene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 
ist die eingetragene Partnerschaft der Ehe 
gleichgestellt. Eingetragene Partner haben die 
Rechtsstellung eines Ehegatten. Die gerichtli-
che Auflösung der eingetragenen Partnerschaft 
ist der Ehescheidung gleichgestellt. Personen, 
deren eingetragene Partnerschaft gerichtlich 
aufgelöst ist, haben die Rechtsstellung eines 
geschiedenen Ehegatten.

2. Auskunfts- und Meldepflicht
2.1 Die versicherten Personen, die anspruchsbe-

rechtigten Personen und die Bezüger von Vor-
sorgeleistungen haben der Stiftung alle für die 
Abwicklung der Versicherung erforderlichen 
Auskünfte und Unterlagen rechtzeitig, vollstän-
dig und wahrheitsgetreu zukommen zu lassen.

Dies betrifft insbesondere:
• Zivilstandsänderungen
• den Tod der versicherten Person
• Änderungen der anspruchsbegründenden 

Voraussetzungen, wie Unterhaltspflichten 
und Rentenberechtigungen von Kindern

• Änderungen des Grads der Arbeitsunfähig-
keit bzw. der Invalidität, welche die versi-
cherte Person gleichzeitig auch der Eidg. 
Invalidenversicherung (IV) zu melden hat

• Anmeldungen bei der IV, welche die versi-
cherte Person bei länger dauernder Arbeits-
unfähigkeit rechtzeitig, spätestens jedoch 
6 Monate nach Beginn der Arbeitsunfähig-
keit, vorzunehmen hat

• anrechenbare Einkünfte zur Leistungs-
koordination

• die weiteren Melde- und Auskunftspflichten 
gemäss diesem Reglement

2.2 Die Stiftung lehnt, soweit dies im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, jede 
Haftung für die Folgen ab, die sich aus der Verlet-
zung der genannten Pflichten ergeben könnten.

2.3 Mit der Anmeldung zur Versicherung erklären 
sich die zu versichernden Personen damit ein-
verstanden, dass die aus dieser Anmeldung und 
aus der Durchführung der beruflichen Vorsorge 
sich ergebenden Daten der Baloise übermittelt 
werden. Soweit gemäss Gesetz keine ausdrück-
liche schriftliche Einwilligung erforderlich ist, 
kann die Baloise die versicherungsbezogenen 
Daten an andere Versicherungseinrichtungen, 
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namentlich an Mit- und Rückversicherer, weiter-
geben. Anwendbar sind die Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes (DSG). Detaillierte Infor-
mationen zum Datenschutz können unter  
www.baloise.ch/datenschutz abgerufen werden.

2.4 Die Stiftung informiert die Vorsorgekasse und 
die versicherten Personen gemäss den gesetzli-
chen Transparenzvorschriften insbesondere 
über die Leistungen, die Finanzierung und die 
Organisation.

Die versicherte Person erhält jährlich einen Vorsor-
geausweis, aus dem die Beiträge, die versicher-
ten Leistungen, die reglementarische Austritts-
leistung und das Altersguthaben ersichtlich sind. 
Bei Abweichungen des Vorsorgeausweises von 
diesem Vorsorgereglement und dem Kassenreg-
lement sind die reglementarischen Bestimmun-
gen massgebend.

Die Stiftung teilt auf Anfrage die Jahresrechnung, 
den Jahresbericht, Angaben über den Kapitaler-
trag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, 
die Verwaltungskosten sowie die Deckungskapi-
talberechnung mit.

3. Versicherungspflicht und Versicherungsdeckung
3.1 Versicherungspflichtig sind alle gemäss Kassen-

reglement zu versichernden Personen.

3.2 Nach diesem Reglement nicht versicherbar sind 
folgende Personen:
• Arbeitnehmer, die im Zeitpunkt der Aufnahme 

im Sinn der Invalidenversicherung (IV) zu 
mindestens 70 % invalid sind.

• Personen, die provisorisch weiterversichert 
werden nach Art. 26a BVG

• Arbeitnehmer mit einem befristeten Arbeits-
vertrag von höchstens drei Monaten. Wird 
das Arbeitsverhältnis über die Dauer von drei 
Monaten hinaus verlängert, so besteht Ver-
sicherungsdeckung vom Zeitpunkt an, in dem 
die Verlängerung vereinbart wurde. Vorbe-
halten bleibt Art. 1k BVV2

3.3 Die Versicherungsdeckung beginnt in dem Zeit-
punkt, in dem die Voraussetzungen der Versiche-
rung gemäss Kassenreglement erfüllt sind. Vor-
behalten bleibt Ziffer 4 dieses Vorsorgereglements.

3.4 Die Versicherungspflicht endet in dem Zeitpunkt, 
in dem
• die Voraussetzungen der Versicherungs-

pflicht gemäss Kassenreglement nicht mehr 
erfüllt sind

• das Arbeitsverhältnis aufgelöst wird oder
• der Anschlussvertrag aufgelöst wird. Vorbe-

halten bleibt Ziffer 34. 

3.5 Für die Risiken Tod und Invalidität bleibt der 
Arbeitnehmer während eines Monats nach Auf-
lösung des Vorsorgeverhältnisses bei der bishe-
rigen Vorsorgeeinrichtung versichert, sofern er 
nicht vorher in eine andere Vorsorgeeinrichtung 
aufgenommen wird. Werden Leistungen aus 
dieser Nachdeckung fällig, so ist der Vorsorge-
kasse eine allfällig bereits erbrachte Austritts-
leistung in erforderlichem Ausmass zurückzuer-
statten.

4. Risikoprüfung
4.1 Die Stiftung ist berechtigt, die Aufnahme in die 

Versicherung vom Ergebnis einer Risikoprüfung 
abhängig zu machen.

4.2 Die zu versichernde Person hat schriftlich eine 
Gesundheitserklärung zum aktuellen Gesund-
heitszustand, zu früheren Leiden und anderen 
für die Risikoprüfung wichtigen Umständen 
abzugeben. Die Stiftung kann zudem von der zu 
versichernden Person verlangen, dass sie sich 
auf Kosten der Stiftung einer Gesundheitsprü-
fung unterzieht. Gleichermassen hat die Stiftung 
Feststellungen der Baloise und der Rückversiche-
rer zu berücksichtigen.

4.3 Aufgrund der Risikoprüfung kann die Stiftung 
die Versicherung der Invaliditäts- und Todesfall-
leistungen ausschliessen, dafür Vorbehalte 
anbringen oder Zusatzbeiträge erheben. Die 
Stiftung kann während der Dauer eines Vorbe-
haltes den versicherten Lohn beschränken.

Der Vorsorgeschutz, der mit den eingebrachten 
Austrittsleistungen erworben wird, darf nicht 
durch einen neuen gesundheitlichen Vorbehalt 
geschmälert werden. Ein Vorbehalt aus gesund-
heitlichen Gründen für die Risiken Tod und Inva-
lidität darf höchstens fünf Jahre betragen, wobei 
die bei der früheren Vorsorgeeinrichtung abge-
laufene Zeit eines Vorbehalts auf die neue Vorbe-
haltsdauer anzurechnen ist.
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Tritt der Tod oder die zur Invalidität führende 
Arbeitsunfähigkeit aufgrund eines vorbehalte-
nen Leidens während der Vorbehaltsdauer ein, 
werden auch nach deren Ablauf maximal die 
obligatorischen bzw. die nach Massgabe des 
beschränkten versicherten Lohnes berechneten 
Leistungen unter Wahrung des mit den einge-
brachten Austrittsleistungen erworbenen Vor-
sorgeschutzes erbracht.

4.4  Verletzt die zu versichernde Person ihre Pflich-
ten bei Durchführung der Risikoprüfung oder 
liegt ein ganz spezieller Fall vor, ist die Stiftung 
berechtigt, die Aufnahme zu verweigern.

4.5 Für die Erhöhung von Invaliditäts- und Todes-
fallleistungen gelten die Ziffern 4.1 bis 4.4 
 sinngemäss.

5. Gemeldeter Lohn
5.1 Als gemeldeter Lohn gilt der mutmassliche 

AHV-Lohn beim angeschlossenen Arbeitgeber. 
Dieser ergibt sich aus dem zuletzt bekannten 
AHV-Lohn. Dabei sind die eingetretenen bzw. 
für das laufende Jahr vereinbarten Änderungen 
zu berücksichtigen, nicht aber nur gelegentlich 
anfallende Lohnbestandteile.

Das Kassenreglement kann eine andere Defini-
tion des gemeldeten Lohnes sowie besondere 
Umstände, die eine Neufestsetzung des gemel-
deten Lohnes bedingen, vorsehen.

5.2 Ist ein Arbeitnehmer nicht während eines ganzen 
Jahres beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt, 
so gilt als massgebender Lohn derjenige, den er 
bei ganzjähriger Beschäftigung erzielen würde.

6. Versicherter Lohn
6.1 Als versicherter Lohn gilt der im Kassenreglement 

umschriebene Lohn.

6.2 Das Einkommen, welches eine versicherte Per-
son bei einem anderen Arbeitgeber oder aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit erzielt, kann 
nicht nach diesem Reglement versichert werden.

6.3 Der versicherbare Lohn aller Vorsorgeverhält-
nisse einer versicherten Person darf gesamthaft 
den zehnfachen oberen BVG-Grenzbetrag nicht 
übersteigen.

6.4 Versicherte Personen, die bei weiteren Vorsorge-
einrichtungen versichert sind, müssen der Stif-
tung die dort versicherten Löhne melden, wenn 
diese Gesamtlimite überschritten ist.

II. Anspruch auf versicherte 
Leistungen und Auszahlung

7. Grundsätze
7.1 Das Kassenreglement regelt im Rahmen von 

 Ziffer 1.4. dieses Vorsorgereglements, welche 
Alters-, Hinterlassenen- und Erwerbsunfähig-
keitsleistungen versichert sind.

7.2 Keine Leistungen erbracht werden im Fall von 
Tod vor dem Rücktrittsalter oder Invalidität ins-
besondere bei
• Ansprüchen aus Geburtsgebrechen und 

Frühinvalidität nach Art. 18 Bst. b und c und 
Art. 23 Bst. b und c BVG

• entsprechendem Ergebnis der Risikoprüfung 
(vorbehältlich der Wahrung des eingebrach-
ten Vorsorgeschutzes)

sowie im Todesfall
• für den geschiedenen Ehegatten
• falls eine Altersrente versichert ist, wenn die 

Heirat nach dem 69. Geburtstag oder 
als Altersrentner bei schwerer Krankheit 
erfolgte.

Dieser Ausschluss des Leistungsanspruchs gilt 
sinngemäss auch für die Befreiung von der 
 Beitragszahlung.

7.3 Die Bestimmungen zur Verjährung gemäss Art. 
41 BVG sind anwendbar.

7.4 Die Stiftung fordert ungerechtfertigt bezogene 
Leistungen zurück oder verrechnet sie mit fälligen 
Leistungen.

7.5 Kapitalleistungen im Alters- und Todesfall werden 
innert 30 Tagen nach Erhalt aller notwendigen 
Unterlagen für die Abklärung und Ausrichtung 
des Leistungsanspruchs fällig. Wird die Stiftung 
in Verzug gesetzt, gilt ein Verzugszins in Höhe 
des BVG-Mindestzinses.
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Der Verzug bei Rentenleistungen richtet sich 
nach Art. 105 OR. Der Zinssatz entspricht dem 
BVG-Mindestzins.

7.6 Ehegatten-, Lebenspartnerrenten und Waisen-
renten werden gekürzt, sofern nach dem Beginn 
der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 18 oder 
23 BVG ein Transfer von Altersguthaben (Vorbe-
zug für Wohneigentum, Übertragung bei Dienst-
austritt oder Barauszahlung) erfolgt war. Die 
Kürzung erfolgt nach Massgabe des abgegan-
genen Altersguthabens. Ein Wiedereinbringen 
des Altersguthabens ist im reglementarischen 
Rahmen möglich, maximal bis zur Leistungshöhe 
ohne Kürzung. Vorbehalten bleiben die weiteren 
Leistungskürzungen und Neuberechnungen der 
Leistungen nach diesem Reglement.

8. Altersguthaben 
8.1 Sind gemäss Kassenreglement Altersleistungen 

versichert, wird für jede versicherte Person ein 
Altersguthaben in einem Konto geführt. Bei 
ganzer oder teilweiser Erwerbsunfähigkeit wird 
das Alterskonto weitergeführt. Für das Alters-
guthaben kommt ein jährlich von der Stiftung in 
Absprache mit der Baloise festgelegter Zins zur 
Anwendung.

8.2 Dem Altersguthaben werden folgende Beträge 
und Zinsen gutgeschrieben:
8.2.1 Bei Eintritt in die Vorsorgekasse die von 

der  Vorsorgeeinrichtung des früheren 
Arbeitgebers an die Stiftung erbrachte 
Austrittsleistung.

8.2.2 Am Ende des Eintrittsjahres die Zinsen 
auf der gemäss Ziffer 8.2.1 eingebrachten 
Austrittsleistung, gerechnet vom Tage 
nach ihrem Eingang an, sowie die unver-
zinste Altersgutschrift für den Teil des 
Jahres, während dem die versicherte Per-
son der Vorsorgekasse angehört hat.

8.2.3 Am Ende jedes folgenden Kalenderjahres 
der jährliche Zins auf dem Altersguthaben 
nach dem Kontostand am Ende des Vor-
jahres, sowie die unverzinste reglemen-
tarische Altersgutschrift für das abgelau-
fene Kalenderjahr.

8.2.4 Per Datum des Zahlungseinganges 
 insbesondere folgende Einlagen:
• Rückzahlungen infolge Vorbezug oder 

aus Pfandverwertung im Rahmen 
der Bestimmungen über die Wohn-
eigentumsförderung

• Persönliche Einkäufe fehlender 
 Beitragsjahre

• Anrechnung einer Scheidungs-
abfindung

8.2.5 Am Ende des Kalenderjahres die Zinsen 
auf den gemäss Ziffer 8.2.4 erfolgten 
 Einlagen, gerechnet vom Tage nach 
ihrem Eingang an.

8.2.6 Zu Beginn des Kalenderjahres allfällige 
Überschussanteile

8.2.7 Bei Austritt der versicherten Person aus 
der Vorsorgeeinrichtung, bei Beginn eines 
Rentenanspruchs oder im Zeitpunkt des 
Todes vor Erreichen des Rücktrittsalters:
• Die anteilsmässigen Zinsen auf dem 

Altersguthaben nach dem Konto-
stand am Ende des Vorjahres sowie 
auf den allenfalls im Laufjahr erfolg-
ten Einlagen 

• Die unverzinste Altersgutschrift bis 
zum Austritt aus der Vorsorgeeinrich-
tung, bis zum Rentenbeginn oder 
Zeitpunkt des Todes

8.3 Per Datum des Zahlungsausgangs werden dem 
Altersguthaben folgende Beträge entnommen:
• Zahlung einer Scheidungsabfindung
• Vorbezug im Rahmen der Bestimmungen 

über die Wohneigentumsförderung

9. Hochgerechnetes Altersguthaben mit und ohne Zins
9.1 Das hochgerechnete Altersguthaben mit Zinsen 

wird ermittelt, indem zum bereits vorhandenen 
Altersguthaben die künftigen Altersgutschriften, 
Zinsen und Zinseszinsen für die Zeit bis zum 
Rücktrittsalter hinzugezählt werden. Die Hoch-
rechnung erfolgt aufgrund des zuletzt versi-
cherten Lohnes und der zum Berechnungszeit-
punkt geltenden Zinssätze.

9.2 Das hochgerechnete Altersguthaben ohne 
 Zinsen wird ermittelt, indem zum bereits vor-
handenen Altersguthaben die Summe der künf-
tigen Altersgutschriften für die Zeit bis zum 
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Rücktrittsalter ohne Zinsen hinzugezählt wird. 
Die Hochrechnung erfolgt aufgrund des zuletzt 
versicherten Lohnes. Lohnerhöhungen nach 
Eröffnung der Wartefrist für die Erwerbsunfähig-
keitsleistungen werden nicht berücksichtigt.

10. Umwandlungssatz
10.1 Für die Berechnung der vom hochgerechneten 

Altersguthaben mit Zins abhängigen Leistungen 
nach der Pensionierung kommen versicherungs-
technisch berechnete und von der zuständigen 
Aufsichtsbehörde genehmigte Umwandlungs-
sätze gemäss dem jeweils gültigen Kollektiv-
versicherungstarif zur Anwendung.

10.2 Eine Änderung der Umwandlungssätze bewirkt 
eine entsprechende Anpassung der anwart-
schaftlichen Leistungen.

Die gültigen Umwandlungssätze werden durch 
die Stiftung in geeigneter Weise mitgeteilt.

11.  Altersleistungen
11.1 Ist gemäss Kassenreglement eine Altersrente 

versichert, hat die versicherte Person Anspruch 
auf eine lebenslängliche Altersrente, wenn sie 
das Rücktrittsalter erreicht und bis zu diesem 
Zeitpunkt voll erwerbsfähig oder teilweise oder 
ganz erwerbsunfähig war und dafür eine Inva-
lidenrente nach diesem Reglement bezog.

11.2 Eine versicherte Person, der eine Altersrente 
zusteht, hat für jedes Kind, das im Fall ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, 
Anspruch auf eine Pensionierten-Kinderrente.

11.3 Das ordentliche Rücktrittsalter wird am Monats-
ersten nach Vollendung des 65. Altersjahres 
(Männer) bzw. des 64. Altersjahres (Frauen) 
erreicht.

11.4 Die versicherte Person kann die vorzeitige 
 Pensionierung bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses frühestens am Monatsersten nach 
Vollendung des 58. Altersjahres verlangen.

11.5 Bei vorzeitiger Pensionierung besteht Anspruch 
auf eine mit reduzierten Umwandlungssätzen 
berechnete Altersrente. Mitversichert bleiben 
eine Ehegattenrente und eine Lebenspartner-
rente von 60 %, Waisenrenten sowie Pensionier-
ten-Kinderrenten von 20 % der reduzierten 
Altersrente.

11.6 Wird das Arbeitsverhältnis über das ordentliche 
Rücktrittsalter hinaus zu mindestens 40 % weiter-
geführt, kann die Fälligkeit der Altersleistungen 
bis zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeits-
verhältnisses, längstens aber bis zum 70. Alters-
jahr aufgeschoben werden.

Ist gemäss Kassenreglement eine Altersrente 
versichert, so kommen für deren Berechnung 
erhöhte Umwandlungssätze zur Anwendung. 
Der zum Zeitpunkt des ordentlichen reglemen-
tarischen Rücktrittsalters geltende Satz der 
Altersgutschriften gilt weiter. Das Altersgutha-
ben wird weiter verzinst.

Gemäss Kassenreglement versicherte Ehegat-
ten, Lebenspartner- und Waisenrenten sowie 
Todesfallsummen gemäss Ziffer 15.1 und 15.2. 
und Guthaben aus Einkauf mit Rückgewähr 
bleiben während des Aufschubs weiterversichert. 
Die Versicherung sämtlicher Erwerbsunfähig-
keitsleistungen und zusätzlichen Todesfallleis-
tungen gemäss Ziffer 15.3. erlischt ab Erreichen 
des ordentlichen Rücktrittsalters.

11.7 Wird nach Vollendung des 58. Altersjahres der 
Beschäftigungsgrad beim Arbeitgeber um min-
destens 20 % einer Vollzeitbeschäftigung redu-
ziert, besteht entsprechend der Reduktion des 
Beschäftigungsgrades Anspruch auf anteil-
mässige Altersleistungen gemäss den Grund-
sätzen über die vorzeitige Pensionierung. Es 
sind höchstens drei Pensionierungsschritte 
möglich. Die steuerliche Beurteilung einer Teil-
pensionierung erfolgt im Einzelfall durch die 
zuständigen Steuerbehörden und die Abklärung 
ist Sache der versicherten Person.

12. Hinterlassenenleistungen
12.1 Auf die gemäss Kassenreglement versicherten 

Hinterlassenenleistungen besteht ein Anspruch 
nach Massgabe dieses Vorsorgereglements.

12.2 Ein Anspruch besteht nur, wenn der Verstor-
bene im Zeitpunkt des Todes oder bei Eintritt 
der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zum Tod 
geführt hat, versichert war oder im Zeitpunkt 
des Todes eine Alters- oder Invalidenrente gemäss 
diesem Reglement erhielt.
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13. Ehegattenrente
13.1 Ist gemäss Kassenreglement eine Ehegatten-

rente versichert, hat der überlebende Ehegatte 
Anspruch auf eine Ehegattenrente.

13.2 Sofern die Ehegattenrente keine laufende Ren-
tenleistung ablöst, entsteht der Anspruch auf 
die Ehegattenrente per Todestag. Ansonsten 
entsteht der Anspruch auf den nächsten dem 
Todestag folgenden Monatsersten.

War bei einer teilinvaliden Person im Zeitpunkt 
des Todes ein aktiver Teil versichert, wird vom 
Todestag bis Ende Sterbemonat die höhere der 
beiden Leistungen ausgerichtet.

13.3 Der Anspruch auf die Ehegattenrente erlischt 
mit dem Tod der anspruchsberechtigten Per-
son oder wenn sich diese vor Vollendung des 
45. Altersjahres wieder verheiratet. Im zweiten 
Fall wird eine Abfindung in dreifacher Höhe der 
Jahresrente gezahlt, es sei denn, es werde 
anstelle dieser Abfindung das Wiederaufleben 
der Ehegattenrente nach Auflösung der Folge-
ehe verlangt.

Bei Wiederverheiratung nach dem vollendeten 
45. Altersjahr bleibt der Rentenanspruch in 
unveränderter Höhe gewahrt.

13.4 Für jedes ganze oder angebrochene Jahr, um 
das der überlebende Ehegatte mehr als zehn 
Jahre jünger ist als die versicherte Person, wird 
die Ehegattenrente um je 1 % ihres vollen versi-
cherten Betrages gekürzt.

13.5 Erfolgt die Eheschliessung, nachdem die versi-
cherte Person das 65. Altersjahr vollendet hat, 
so besteht lediglich Anspruch auf den folgen-
den Prozentsatz der vollen versicherten 
 Ehegattenrente:
• bei Eheschliessung im 66. Altersjahr 80 %
• bei Eheschliessung im 67. Altersjahr 60 %
• bei Eheschliessung im 68. Altersjahr 40 %
• bei Eheschliessung im 69. Altersjahr 20 %

Diese Ansätze werden gegebenenfalls mit den 
Kürzungen gemäss Ziffer 13.4 multiplikativ 
angewendet.

13.6 Kein Anspruch besteht:
• wenn die Ehe geschlossen wurde, nachdem 

die versicherte Person das 69. Altersjahr voll-
endet hatte

• wenn die Eheschliessung nach Vollendung des 
65. Altersjahres erfolgte und die versicherte 
Person im Zeitpunkt der Verehelichung an 
einer schweren Krankheit litt, die ihm bekannt 
sein musste, und an der er innert zwei Jahren 
nach der Verehelichung stirbt.

14. Lebenspartnerrente
14.1 Ist gemäss Kassenreglement eine Lebenspartner-

rente versichert, hat der überlebende Lebens-
partner Anspruch auf eine Lebenspartnerrente, 
wenn die eheähnliche Lebensgemeinschaft 
vor Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters 
begründet wurde und wenn im Zeitpunkt des 
Todes
14.1.1 die versicherte Person

• das 35. Altersjahr vollendet oder mit 
dem überlebenden Partner ein 
gemeinsames Kind hat und

• die Ehevoraussetzungen im Sinne des 
ZGB bzw. die Voraussetzungen für 
die Eintragung der Partnerschaft im 
Sinne des Partnerschaftsgesetzes 
erfüllt sowie

14.1.2 der überlebende Partner
• ebenfalls die Ehevoraussetzungen im 

Sinne des ZGB bzw. die Vorausset-
zungen für die Eintragung der Partner-
schaft im Sinne des Partnerschafts-
gesetzes erfüllt und

• keine Hinterlassenenrente oder Kapi-
tal anstelle einer Hinterlassenenrente 
einer anderen Vorsorgeeinrichtung 
oder Vorsorgekasse bezieht sowie

• entweder das 30. Altersjahr vollendet 
hat und mit der versicherten Person 
mindestens in den letzten fünf Jahren 
vor dem Tod ununterbrochen im 
 selben Haushalt mit gemeinsamem 
Wohnsitz gelebt und eine Lebens-
gemeinschaft geführt hat oder

• mit der versicherten Person im Zeit-
punkt des Todes im selben Haushalt 
mit gemeinsamem Wohnsitz gelebt 
und eine Lebensgemeinschaft 
geführt hat sowie für den Unterhalt 
mindestens eines gemeinsamen 
 Kindes aufkommen muss.
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14.2 Im Übrigen gelten für die Lebenspartnerrente 
vorbehältlich nachstehender Punkte die 
Bestimmungen zur Ehegattenrente.
14.2.1 Eine Besserstellung des überlebenden 

Partners gegenüber dem überlebenden 
Ehegatten einer versicherten Person ist 
ausgeschlossen.

14.2.2 Der Anspruch auf die Lebenspartner-
rente erlischt definitiv mit dem Tode des 
Lebenspartners oder wenn er sich vor 
Vollendung des 45. Altersjahres verheira-
tet bzw. eine eingetragene Partnerschaft 
eingeht oder in einer neuen Lebensge-
meinschaft lebt.

14.2.3 Eine Abfindung bzw. eine Option auf ein 
Wiederaufleben der Lebenspartnerrente 
ist ausgeschlossen.

15. Todesfallsumme
15.1 Entsteht beim Tod einer versicherten Person vor 

der Pensionierung kein Anspruch auf eine Ehe-
gattenrente, auf eine Lebenspartnerrente, auf 
Renten für den geschiedenen Ehegatten oder 
auf Abfindungen, so wird das bis zum Zeitpunkt 
des Todes angesammelte Altersguthaben als 
Todesfallsumme ausbezahlt, sofern das Kassen-
reglement nichts anderes vorsieht.

15.2 Entsteht beim Tod einer versicherten Person vor 
der Pensionierung ein Anspruch auf eine Ehe-
gattenrente, auf eine Lebenspartnerrente, auf 
Renten für den geschiedenen Ehegatten oder 
auf Abfindungen, so wird, sofern das bis zum Zeit-
punkt des Todes vorhandene Altersguthaben 
das Total der Barwerte aller genannten Leistun-
gen übersteigt und das Kassenreglement nichts 
anderes vorsieht, eine Todesfallsumme ausge-
richtet. Die Höhe der Summe entspricht der Dif-
ferenz zwischen dem vorhandenen Altersgutha-
ben und dem Total der Barwerte der genannten 
Leistungen.

15.3 Sofern im Kassenreglement weitere Todesfall-
leistungen bei Tod vor dem ordentlichen Rück-
trittsalter oder einer vorzeitigen Pensionierung 
versichert sind, werden diese nur beim Tod der 
versicherten Person vor dem ordentlichen Rück-
trittsalter oder einer vorzeitigen Pensionierung 
zusätzlich zu den anderen Hinterlassenenleistun-
gen ausgerichtet.

16. Begünstigung
16.1 Entsteht ein Anspruch auf eine Todesfallsumme 

so gilt unabhängig vom Erbrecht die nachfol-
gende Begünstigungsordnung:
16.1.1 der überlebende Ehegatte; bei Fehlen

16.1.2 die minderjährigen, die zu mindestens 
70 % invaliden und die in Ausbildung ste-
henden Kinder, welche das 25. Altersjahr 
noch nicht vollendet haben; bei Fehlen

16.1.3 natürliche Personen, die von der versi-
cherten Person in erheblichem Masse 
unterstützt worden sind, oder die Person, 
die mit diesem in den letzten fünf Jahren 
bis zu seinem Tod ununterbrochen eine 
Lebensgemeinschaft geführt hat oder 
die für den Unterhalt eines oder mehrerer 
gemeinsamer Kinder aufkommen muss; 
bei Fehlen

16.1.4 in folgender Reihenfolge:
• die Kinder des Verstorbenen, welche 

die Voraussetzungen nach Ziffer 20 
nicht erfüllen

• die Eltern
• die Geschwister

16.2 Wenn keine Hinterlassenen gemäss Ziffer 16.1 
vorhanden sind, haben die Kindeskinder, bei 
deren Fehlen die Kinder der Geschwister, 
Anspruch auf die Hälfte der Todesfallsumme.

16.3 Sind mehrere Begünstigte anspruchsberechtigt, 
so erfolgt eine Aufteilung der Leistung pro Kopf.

16.4 Sofern Hinterlassenenrenten aus einem anderen 
Vorsorgefall bezogen werden, besteht kein 
Anspruch gemäss Ziffer 16.1.3.

17. Erwerbsunfähigkeitsleistungen
17.1 Auf die gemäss Kassenreglement versicherten 

Erwerbsunfähigkeitsleistungen besteht Anspruch 
nach Massgabe dieses Vorsorgereglements.

17.2 Wird eine versicherte Person vor Erreichen des 
Rücktrittsalters erwerbsunfähig, so ist die Stif-
tung für den Erwerbsunfähigkeitsfall zuständig, 
sofern und soweit die versicherte Person bei 
Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache 
zur Invalidität geführt hat, gemäss diesem 
 Reglement versichert war.
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17.3 Der Invaliditätsgrad richtet sich nach Art. 24a 
BVG Legt die IV mangels Erfüllung der Beitrags-
pflicht keinen Invaliditätsgrad fest, wird auf die 
gesetzlichen Kriterien abgestellt. Eine Änderung 
des Invaliditätsgrades bewirkt nach Massgabe 
von Art. 24b BVG eine Leistungsänderung auf das 
von der IV festgestellte Wirkungsdatum.

Der Mindestinvaliditätsgrad beträgt 40 %. Ist 
der Mindestinvaliditätsgrad unterschritten, so 
besteht kein Anspruch auf Erwerbsunfähigkeits-
leistungen (Befreiung von der Beitragszahlung, 
Invalidenrenten) 

17.4 Die Wartefristen werden bei Erreichen des Min-
destinvaliditätsgrades eröffnet. Neue Ursachen 
begründen den Lauf neuer Wartefristen.

Für Unterbrüche der Erwerbsunfähigkeit und 
Änderungen des Erwerbsunfähigkeitsgrades vor 
Entstehung des Anspruchs auf eine Invaliden-
rente gemäss Art. 26 Abs. 1 BVG gilt:
• Unterbrüche der Erwerbsunfähigkeit an min-

destens 30 aufeinander folgenden Tagen 
begründen die Eröffnung neuer Wartefristen.

• Unterbrüche der Erwerbsunfähigkeit von 
weniger als 10 aufeinanderfolgenden Tagen 
begründen kein Aussetzen der Beitragsbe-
freiung und werden für die Berechnung der 
Wartefristen nicht angerechnet.

• Änderungen des Erwerbsunfähigkeitsgrades 
von weniger als 10 aufeinanderfolgenden 
Tagen begründen keine Anpassung der Bei-
tragsbefreiung.

Ein Unterbruch der Erwerbsunfähigkeit liegt vor, 
wenn der Erwerbsunfähigkeitsgrad 40 % unter-
schreitet. Eine Änderung des Erwerbsunfähig-
keitsgrades im Sinne dieser Bestimmung liegt 
vor, wenn sich der Erwerbsunfähigkeitsgrad im 
Bereich zwischen 40 % und 100 % in einem nach 
Ziffer 19.1.1 relevanten Ausmass ändert.

Ab Entstehung des Anspruchs auf die Invaliden-
rente gemäss Art. 26 Abs. 1 BVG wird auf den 
Invaliditätsgrad gemäss Art. 24a BVG abgestellt.

17.5 Wurde die Invalidenrente der IV nach Verminde-
rung der Invalidität auf einen rentenausschlies-
senden Grad aufgehoben, gilt als Rückfall das 
erneute Auftreten einer Invalidität aus gleicher 
Ursache in einem rentenbegründenden Ausmass. 
Liegt zwischen Grundfall und Rückfall weder ein 
Stellenwechsel noch ein Wechsel der Vorsorge-
einrichtung vor, wird
• bei einer rentenausschliessenden Invalidität 

während mehr als einem Jahr ein neues Ereig-
nis mit neuen Wartefristen angenommen

• bei einem Rückfall innerhalb eines Jahres 
keine neuen Wartefristen angesetzt und die 
in der Zwischenzeit erfolgten Leistungsan-
passungen rückgängig gemacht.

17.6 Die Stiftung verweigert oder kürzt ihre Erwerbs-
unfähigkeitsleistungen im entsprechenden 
Umfang, wenn die IV eine Leistung infolge Ver-
weigerung der Mitwirkungspflicht verweigert 
oder kürzt. 

18. Befreiung von der Beitragszahlung
18.1 Der Anspruch auf Befreiung von der Beitrags-

zahlung entsteht mit Ablauf der im Kassenregle-
ment festgelegten Wartefrist. Nach Ablauf von 
12 Monaten ab Eröffnung der Wartefrist wird die 
Befreiung von der Beitragszahlung nur bei Vor-
liegen eines rechtskräftigen Rentenentscheides 
der IV erbracht. Sie endet unter Vorbehalt von 
Art. 26a BVG, wenn keine anspruchsbegründende 
Invalidität mehr ausgewiesen ist, spätestens 
jedoch mit dem Erreichen des ordentlichen Rück-
trittsalters.

18.2 Während dem Lauf der Invalidenrente gemäss 
IV wird die Befreiung von der Beitragszahlung 
entsprechend den für die Invalidenrente gelten-
den Regeln gewährt.

18.3 Ziffer 19.1.1 (Rentensystem) gilt sinngemäss.
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19. Invalidenrente
19.1 Ist gemäss Kassenreglement eine Invaliden-

rente versichert, gilt für die Leistungsbemessung 
folgendes Rentensystem:
19.1.1 Rentensystem

Invaliditätsgrad nach 
Art. 24a BVG in %

Anspruch in % einer 
 ganzen Rente

40 % 25,0 % (Viertelsrente)

41 % 27,5 %

42 % 30,0 %

43 % 32,5 %

44 % 35,0 %

45 % 37,5 %

46 % 40,0 %

47 % 42,5 %

48 % 45,0 %

49 % 47,5 %

50–69 % %-Anteil gemäss 
 Invaliditätsgrad

Ab 70 % 100 % (ganze Rente)

19.1.2 Bei Gradänderungen werden die Leistun-
gen entsprechend Art. 24b BVG ange-
passt.

19.2 Ist der Mindestinvaliditätsgrad unterschritten, 
so besteht kein Anspruch auf Invalidenrenten.

19.3 Die Baloise ist jederzeit berechtigt, das Beste-
hen und den Grad der Invalidität zu überprüfen.

19.4 Der Anspruch auf Invalidenrente entsteht im 
spätesten der folgenden Zeitpunkte:
• Beginn des Rentenanspruchs gemäss IV
• Beendigung der Lohnfortzahlungspflicht des 

Arbeitgebers bzw. des Anspruchs auf Kran-
kentaggeld falls dieses wenigstens 80 % des 
Lohnes bei vollständiger Arbeitsunfähigkeit 
und, mindestens zur Hälfte vom Arbeitgeber 
finanziert wurde 

• Ablauf der im Kassenreglement festgelegten 
Wartefrist

Die Invalidenrente endet unter Vorbehalt von 
Art. 26a BVG, wenn keine anspruchsbegrün-
dende Invalidität mehr besteht, spätestens 
jedoch mit dem Erreichen des ordentlichen 
Rücktrittsalters.

19.5 Fehlen bei einer Graderhöhung aufgrund der-
selben Ursache Alters- oder Zinsgutschriften, so 
wird die Leistungserhöhung unter Anrechnung 
des Fehlbetrages bzw. der Fehlbeträge neu fest-

gesetzt (Fehlbetrag im Verhältnis zum rechneri-
schen Altersguthaben). Austrittsleistungen sind 
maximal in jenem Umfang einbringbar, in dem 
sie zur verhältnismässigen Erhöhung der laufen-
den und anwartschaftlichen Leistungen erfor-
derlich sind.

20. Kinderrenten
20.1 Als Kinderrenten gelten Waisenrenten, Invaliden-

Kinderrenten und Pensionierten-Kinderrenten. 
Versichert sind nur die im Kassenreglement vor-
gesehenen Kinderrenten. Für die gemäss Kas-
senreglement versicherten Kinderrenten gelten 
die nachfolgenden Anspruchsvoraussetzungen.

20.2 Anspruch auf eine Waisenrente haben die Kinder 
der versicherten Person gemäss Art. 252 ZGB 
sowie die Pflege- und Stiefkinder gemäss Art. 49 
AHVV.

Eine versicherte Person, der eine Altersrente 
zusteht, hat für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, 
Anspruch auf eine Pensionierten-Kinderrente.

Eine versicherte Person, der eine Invalidenrente 
zusteht, hat für jedes Kind, das im Falle ihres 
Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, 
Anspruch auf eine Invaliden-Kinderrente.

20.3 Die gemäss Kassenreglement versicherten Inva-
liden- und Pensionierten-Kinderrenten werden 
zusätzlich zur Invaliden- und Altersrente ausge-
richtet. Die Höhe der Pensionierten-Kinderrente 
richtet sich nach der Höhe der ausgerichteten 
Altersrente.

Der Anspruch auf eine gemäss Kassenregle-
ment versicherte Waisenrente entsteht per 
Todestag. Löst die Waisenrente eine laufende 
Rente ab, entsteht der Anspruch auf den dem 
Todestag folgenden Monatsersten.

War bei einer teilinvaliden Person im Zeitpunkt 
des Todes ein aktiver Teil versichert, wird vom 
Todestag bis dem darauffolgenden Monatsers-
ten die höhere der beiden Leistungen ausge-
richtet.

20.4 Der Anspruch auf Kinderrenten erlischt mit dem 
Tod des Kindes, spätestens aber, wenn das 
Kind das im Kassenreglement genannte Alters-
jahr vollendet. Über das im Kassenreglement 
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genannte Altersjahr des Kindes hinaus, jedoch 
längstens bis zur Vollendung des 25. Altersjahres 
besteht Anspruch auf Kinderrenten, wenn ein 
Kind noch in Ausbildung steht oder zu mindes-
tens 70 % invalid ist.

20.5 Invaliden- und Pensionierten-Kinderrenten wer-
den in jedem Fall nur so lange ausgerichtet, 
wie eine Invaliden- bzw. eine Altersrente an die 
versicherte Person ausgerichtet wird.

21. Anpassung der Renten an die Preisentwicklung
Der Stiftungsrat entscheidet jährlich darüber, ob und 
in welchem Ausmass Renten im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten angepasst werden. Abweichende 
Beschlüsse des Kassenvorstands im Rahmen der 
finanziellen Möglichkeiten der Vorsorgekasse bleiben 
vorbehalten.

22. Kapitalabfindung
22.1 Anstelle einer gemäss Kassenreglement versi-

cherten Altersrente, Ehegattenrente oder 
Lebenspartnerrente, kann die anspruchsberech-
tigte Person eine Kapitalabfindung nach Ziffer 
22.2 bis 22.4 verlangen.

Verlangt eine verheiratete versicherte Person 
die Kapitalabfindung anstelle der Altersrente, so 
ist das schriftliche Einverständnis des Ehegatten 
erforderlich. Die Stiftung kann auf Kosten der 
versicherten Person Nachweise der Zustimmung 
verlangen.

22.2 Anstelle einer Altersrente kann die anspruchsbe-
rechtigte Person, soweit noch kein anderer Vor-
sorgefall eingetreten ist und kein Ausschluss von 
Invaliditäts- oder Todesfalleistungen vorliegt, 
im gesetzlich zulässigen Rahmen anstelle der 
Altersrente das Altersguthaben ganz oder teil-
weise als einmalige Kapitalabfindung verlangen. 
Dazu muss sie eine schriftliche Erklärung spä-
testens einen Monat vor der ersten Altersrenten-
zahlung gegenüber der Stiftung abgeben. Die 
Auszahlung der Abfindung erfolgt bei der Pensio-
nierung. Betrifft sie das ganze Altersguthaben, 
erlöschen sämtliche Ansprüche aus dem Versiche-
rungsverhältnis, einschliesslich der nach dem 
Rücktrittsalter versicherten Ehegatten- und 
Kinderrenten. Die nach dem Teilbezug versicher-
ten Ansprüche sind von der Höhe des verbleiben-
den Altersguthabens abhängig.

22.3 Eine versicherte Person, die im Zeitpunkt der 
Pensionierung erwerbsunfähig ist, kann die Leis-
tungen nach Massgabe ihrer Erwerbsunfähigkeit 
nicht ganz oder teilweise in Kapitalform bezie-
hen, es sei denn, sie hat vor Beginn der Arbeits-
unfähigkeit oder als Bezügerin einer Invaliden-
rente nach UVG oder MVG, die nach Erreichen des 
AHV-Rentenalters weiterhin ausgerichtet wird, 
auf Kapitalbezug optiert.

22.4 Anstelle einer gemäss Kassenreglement versi-
cherten Ehegattenrente kann der überlebende 
Ehegatte ganz oder teilweise eine Kapitalabfin-
dung verlangen. Er hat dies vor der ersten Ren-
tenzahlung, spätestens aber zwei Monate nach 
Bekanntgabe der Höhe des Kapitals der Stiftung 
schriftlich bekannt zu geben. Die Kapitalabfin-
dung muss mindestens ein Viertel des Kapitals 
betragen.

Wird infolge Koordination während eines gewis-
sen Zeitraums keine Ehegattenrente ausgerich-
tet, so muss die Kapitalabfindung innerhalb von 
zwei Monaten ab Todestag schriftlich bei der 
Stiftung verlangt werden.

Die Höhe der Kapitalabfindung wird nach 
 versicherungsmathematischen Grundsätzen 
berechnet; künftige Änderungen in der Koordi-
nation werden aufgrund von Durchschnittswer-
ten definitiv und unrevidierbar miteinkalkuliert. 
Im Umfang der Kapitalabfindung erlöschen die 
Ansprüche des überlebenden Ehegatten aus 
dem Versicherungsverhältnis gegenüber der 
Stiftung, insbesondere auch auf Anpassung der 
Leistung an die Preisentwicklung.

Diese Regelung gilt gleichermassen für die 
Lebenspartnerrente.

22.5 Anstelle der Alters- oder Hinterlassenenrente 
wird in jedem Fall eine Kapitalabfindung aus-
gerichtet, wenn die gemäss Kassenreglement 
versicherte Altersrente weniger als 10 %, die 
Ehegattenrente weniger als 6 %, die Pensionier-
ten- oder Waisenrente pro Kind weniger als 
2 % der einfachen Mindestaltersrente der AHV 
beträgt. Die Höhe der Kapitalabfindung bemisst 
sich nach versicherungsmathematischen 
Grundsätzen.
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23. Auszahlung, Erfüllungsort 
23.1 Die Renten werden monatlich vorschüssig aus-

gerichtet. Entsteht oder endet der Renten-
anspruch nicht an einem Monatsersten, so wird 
eine Teilrente ausgerichtet.

23.2 Erfüllungsort für Leistungszahlungen ist der 
Wohnsitz der anspruchsberechtigten Person 
bzw. ihres gesetzlichen Vertreters. Befindet sich 
deren Wohnsitz nicht in der Schweiz oder in 
einem anderen Staat der EFTA oder einem Staat 
der EU, so ist der Sitz der Stiftung Erfüllungsort.

III. Finanzierung

24. Beiträge
24.1 Die Beitragspflicht beginnt mit der Aufnahme in 

die Vorsorgekasse und dauert bis zum Tod der 
versicherten Person oder bis zur Pensionierung, 
längstens jedoch bis zum Austritt aus der Vor-
sorgekasse. Bei Invalidität gelten die Bestimmun-
gen über die Befreiung von der Beitragszahlung.

24.2 Die Beiträge zur Finanzierung der Vorsorgeleis-
tungen werden vom Arbeitgeber und den ver-
sicherten Personen gemeinsam aufgebracht.

Die Art, die Höhe und Aufteilung der Beiträge 
zur Finanzierung der Vorsorgeleistungen ist im 
Kassenreglement umschrieben.

Die Beiträge der versicherten Personen werden 
jeweils bei der Lohnzahlung erhoben. Der Arbeit-
geber schuldet der Stiftung die gesamten durch 
ihn und die versicherten Personen zu leistenden 
Beiträge.

24.3 Der Arbeitgeber kann für die Bezahlung seiner 
Beiträge Mittel aus einer gesondert ausgewie-
senen Arbeitgeber-Beitragsreserve entnehmen, 
der von ihm vorgängig geäufnet worden ist.

24.4 Die Beiträge für Kosten aus der Durchführung 
der beruflichen Vorsorge werden der Vorsorge-
kasse, den Versicherten oder dem Arbeitgeber 
belastet. Dazu gehören die tarifarischen Kosten, 
die gesetzlichen Zusatzaufwendungen (Sicher-
heitsfonds BVG) sowie die ausserordentlichen 
Kosten gemäss Kostenreglement.

25. Einkauf
25.1 Sind gemäss Kassenreglement Altersleistungen 

versichert, ist im gesetzlich zulässigen Rahmen 
der Einkauf in das Altersguthaben mit folgenden 
Einschränkungen möglich.

25.2 Bei Auszahlung eines Alterskapitals ist ein Ein-
kauf innerhalb von 3 Jahren vor der effektiven 
Pensionierung ausgeschlossen. Während dieser 
Frist geleistete Einkaufsbeträge werden rück-
abgewickelt.

25.3 Insoweit eine Arbeitsunfähigkeit besteht, ist ein 
Einkauf unter Vorbehalt von Ziffer 8.2.1 ausge-
schlossen. Für Bezüger einer Invalidenrente gilt 
dieser Ausschluss nach Massgabe ihres Renten-
anspruchs.

25.4 Ist das Einkaufspotenzial gemäss dem Regle-
ment voll ausgeschöpft und eine Altersrente 
versichert, sind zusätzliche Einkäufe möglich, 
um Leistungskürzungen bei vorzeitiger Pensio-
nierung ganz oder teilweise auszugleichen 
(Auskauf). Für den Auskauf gelten die reglemen-
tarischen Voraussetzungen des Einkaufs sinn-
gemäss. Der Auskauf wird in einem separaten 
Alterskonto geführt und im Zeitpunkt der vor-
zeitigen Pensionierung dem Altersguthaben 
zugerechnet.

25.4.1 Bis zur vorzeitigen Pensionierung ent-
spricht die maximal mögliche Auskaufs-
summe der Summe der fehlenden Alters-
gutschriften ohne Zins für die Jahre vom 
geplanten vorzeitigen Pensionierungsal-
ter bis zum ordentlichen reglementari-
schen Rücktrittsalter, höchstens aber der 
Summe der Altersgutschriften der letzten 
5 Jahre vor dem ordentlichen reglemen-
tarischen Rücktrittsalter (Teilauskauf).

25.4.2 Bei einem Verzicht auf die vorzeitige Pen-
sionierung darf das reglementarische 
Leistungsziel um höchstens 5 % überschrit-
ten werden. Die nicht mehr zur Finanzie-
rung der Leistungskürzungen benötigten 
Mittel aus dem separaten Alterskonto 
werden zur Begleichung von bis zur Pen-
sionierung noch zu leistenden Arbeitneh-
merbeiträgen verwendet. Überschiessende 
Alterskapitalien verfallen zu Gunsten der 
Vorsorgekasse. 
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25.4.3 Im Zeitpunkt der definitiv durchgeführ-
ten vorzeitigen Pensionierung kann unter 
Anrechnung eines bereits geleisteten Teil-
einkaufs maximal die Differenz zwischen 
der voraussichtlichen Altersrente im 
ordentlichen Schlussalter und der reduzier-
ten Altersrente bei vorzeitiger Pensio-
nierung ausgekauft werden (Vollauskauf).

Bei Vollauskauf erlischt das reglementa-
rische Recht, die Altersleistung ganz oder 
teilweise in Kapitalform zu verlangen.

25.4.4 Bei Tod vor der Pensionierung wird das 
Guthaben auf dem separaten Alters-
konto für den Auskauf als zusätzliche 
Todesfallsumme ausgerichtet.

25.4.5 Bei einem Vorbezug im Rahmen der 
Bestimmungen über die Wohneigentums-
förderung erfolgt eine Entnahme aus 
dem separaten Alterskonto für den Aus-
kauf, nach Massgabe von Ziffer 8.3.

25.4.6 Bei Dienstaustritt ist das Guthaben für 
den Auskauf Bestandteil des gesamten 
vorhandenen Altersguthabens (Deckungs-
kapital im Sinne von Art. 15 FZG).

25.5 Die steuerliche Beurteilung eines Einkaufs erfolgt 
im Einzelfall durch die zuständigen Steuerbehör-
den und die Abklärung ist Sache der versicherten 
Person. 

25.6 Die aus einem Einkauf resultierenden Leistungen 
dürfen innerhalb der nächsten drei Jahre nicht 
in Kapitalform aus der Vorsorge zurückgezogen 
werden.

IV. Besondere Bestimmungen

26. Sicherheitsfonds für die Insolvenzdeckung
Die Stiftung ist dem gesamtschweizerischen Sicher-
heitsfonds BVG angeschlossen. Die Mittel des Sicher-
heitsfonds dienen insbesondere zur Sicherstellung 
der Leistungen im Rahmen von Art. 56 Abs. 2 BVG, wenn 
diese infolge Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgekasse 
nicht erbracht werden können.

27. Kürzung der Leistungen bei schwerem Verschulden
Die Stiftung kürzt ihre Erwerbsunfähigkeits- und Hin-
terlassenenleistungen im entsprechenden Umfang, 
wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder 
verweigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod 
oder die Invalidität durch schweres Verschulden her-
beigeführt hat oder sich einer Eingliederungsmass-
nahme der IV widersetzt.

28. Koordination und Regress
28.1 Die Stiftung anerkennt den Anspruch auf Erwerb-

sunfähigkeits- und Hinterlassenenleistungen 
nur insoweit, als die maximal vorgesehenen Leis-
tungen zusammen mit den anderen Einkünften 
90 % des mutmasslich entgangenen Verdienstes 
nicht übersteigen. Der mutmasslich entgan-
gene Verdienst entspricht maximal dem letzten 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit im Sinne von 
Art. 18 bzw. 23 BVG gemäss diesem Reglement 
zu meldenden Lohn. Kinder- und Familienzulagen 
werden nicht berücksichtigt.

28.2 Als andere Einkünfte gelten:
• Leistungen gleicher Art und Zweckbestim-

mung wie Taggelder, Renten sowie Kapital-
leistungen mit ihrem Rentenumwandlungs-
satz in- und ausländischer Privat- und 
Sozialversicherungen sowie Vorsorgeeinrich-
tungen, die der anspruchsberechtigten Per-
son ausgerichtet werden;

• das zusätzlich erzielte oder hypothetische 
Erwerbs- oder Ersatzeinkommen der versicher-
ten Person, mindestens in der Höhe des von 
der IV festgestellten Invalideneinkommens.

Ein während der Wiedereingliederung erzieltes 
Zusatzeinkommen wird nicht angerechnet.

Während der Weiterversicherung und Aufrecht-
erhaltung des Leistungsanspruchs nach Art. 26a 
BVG wird die laufende Invalidenrente nur inso-
weit entsprechend dem verminderten Invalidi-
tätsgrad gekürzt, wie die Kürzung durch ein 
Zusatzeinkommen der versicherten Person aus-
geglichen wird.

28.3 Die Hinterlassenenleistungen der anspruchs-
berechtigten Personen werden zusammenge-
rechnet.

28.4 Leistungsverweigerungen oder -kürzungen der 
Unfall- oder Militärversicherung werden nicht 
ausgeglichen.
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28.5 Die versicherte Person, ihre Hinterlassenen und 
weitere Begünstigte sind verpflichtet, der Stiftung 
ihre Ansprüche gegenüber einem haftpflichtigen 
Dritten bis auf die Höhe der reglementarischen 
Leistungen abzutreten.

29. Überschussbeteiligung
29.1 Grundlage für die Berechnung der Überschuss-

beteiligung ist die jährliche Betriebsrechnung 
der Baloise für die massgebenden Verträge. Ein 
positiver Gesamtsaldo wird im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften insbesondere für die 
Bildung von Rückstellungen und die Äufnung 
eines Überschussfonds verwendet.

29.2 Ist ein Überschuss auszuschütten, wird er von 
der Stiftung der Vorsorgekasse grundsätzlich 
entsprechend dem anteiligen Deckungskapital, 
dem Schadenverlauf der versicherten Risiken 
und dem verursachten Kostenaufwand zuge-
wiesen.

29.3 Nach dem Entscheid über die Teuerungsanpas-
sung wird die Überschussbeteiligung dem 
Altersguthaben gutgeschrieben, es sei denn, der 
Kassenvorstand hat der Baloise den Beschluss 
mitgeteilt, sie den freien Mitteln gutzuschreiben.

30. Kassenvermögen
30.1 Eine Vorsorgekasse verfügt in dem Umfang über 

freie Mittel, als das Kassenvermögen nicht zur 
Finanzierung von gesetzlichen oder reglementa-
rischen Leistungsverpflichtungen benötigt wird.

30.2 Freie Mittel können gebildet werden aus:
• Mangels begünstigter Personen oder gemäss 

Ziffer 16.2. nicht auszahlbaren Altersgut-
haben aus Ansprüchen auf eine Todesfall-
summe gemäss Ziffer 15.1 und 15.2 

• Überschussanteilen aus dem Kollektiv-
Lebensversicherungsvertrag mit der Baloise, 
wenn der Kassenvorstand dies beschlossen 
und der Baloise mitgeteilt hat 

• Zuwendungen und Vermögenserträgen

Innerhalb der freien Mittel der Vorsorgekasse 
können durch Beschluss des Kassenvorstands 
verschiedene Fonds ausgeschieden werden. 
Der Kassenvorstand hat bei seinen Beschlüssen 
die Empfehlungen des für die Stiftung zustän-
digen anerkannten Experten für die berufliche 
Vorsorge zu beachten.

30.3 Der Arbeitgeber kann in einem gesondert aus-
gewiesenen Arbeitgeber-Beitragsreservefonds 
Mittel für die Finanzierung künftiger Arbeitge-
berbeiträge äufnen. Für andere Zwecke als zur 
Beitragszahlung können Mittel aus diesem 
Fonds nur mit Zustimmung des Arbeitgebers 
verwendet werden.

30.4 Das Kassenvermögen darf ausschliesslich im 
Rahmen des Stiftungszwecks verwendet werden.

31. Abtretung, Verpfändung und Verrechnung
31.1 Leistungsansprüche aus diesem Reglement 

dürfen vor ihrer Fälligkeit weder abgetreten 
noch verpfändet werden. Vorbehalten bleibt die 
Verpfändung gemäss den Bestimmungen über 
die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 
beruflichen Vorsorge.

31.2 Bereits fällig gewordene Leistungsansprüche 
dürfen mit Forderungen, die der Arbeitgeber der 
Stiftung abgetreten hat, nur verrechnet werden, 
wenn sich diese Forderungen auf Beiträge bezie-
hen, die nicht vom Lohn abgezogen worden sind.

32. Wohneigentumsförderung
32.1 Bis drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf 

Altersleistungen kann die versicherte Person im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Mittel 
der beruflichen Vorsorge zum Erwerb von Wohn-
eigentum zum eigenen Bedarf vorbeziehen oder 
verpfänden. Die Mittel der beruflichen Vorsorge 
können verwendet werden für
• den Erwerb und die Erstellung von Wohn-

eigentum
• die Beteiligungen an Wohneigentum
• die Rückzahlung von Hypothekardarlehen.

32.2 Ist die versicherte Person verheiratet, bedürfen 
sowohl der Vorbezug als auch die Verpfändung 
der schriftlichen Einwilligung des Ehegatten. 
Die Stiftung kann auf Kosten der versicherten 
Person Nachweise der Zustimmung verlangen. 

32.3 Die Baloise verlangt für Gesuche um Vorbezug 
bzw. Verpfändung von der versicherten Person 
eine angemessene Entschädigung ihres 
 Bearbeitungsaufwandes gemäss dem Kosten-
reglement.

32.4 Der Vorbezug entspricht bis zum 50. Altersjahr 
maximal der Höhe der Austrittsleistung; ab 
dem 50. Altersjahr entspricht er höchstens der 
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Austrittsleistung bei Alter 50 oder der Hälfte der 
Austrittsleistung zum Zeitpunkt des Bezugs.

Im Falle einer Ehescheidung oder gerichtlichen 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft 
vor Eintritt eines Vorsorgefalles gilt der Vorbezug 
als Austrittsleistung. 

Hat während der Ehe ein Vorbezug stattgefun-
den, so werden der Kapitalabfluss und der Zins-
verlust anteilmässig dem vor der Eheschliessung 
und dem danach bis zum Vorbezug geäufneten 
Altersguthaben belastet.

Hat der Vorbezug eine Kürzung der versicherten 
Risikoleistungen zur Folge, so kann eine Zusatz-
versicherung zur Deckung der Risiken Tod und 
Invalidität abgeschlossen werden. Die Kosten 
für die Zusatzversicherung trägt die versicherte 
Person.

Aus dem Kassenreglement ergibt sich, ob und 
inwiefern ein Vorbezug eine Änderung der ver-
sicherten Leistungen zur Folge hat. Vorbehalten 
bleibt Ziffer 7.6.

Der vorbezogene Betrag muss zurückbezahlt 
werden, wenn die Voraussetzungen für den 
Bezug nicht oder nicht mehr erfüllt sind. 

Die freiwillige Rückzahlung des Vorbezugs ist 
zulässig bis zur Entstehung des Anspruchs auf 
Altersleistungen, bis zum Eintritt eines anderen 
Vorsorgefalls oder bis zur Barauszahlung der 
Austrittsleistung.

32.5 Bis zum 50. Altersjahr kann die versicherte Per-
son ihren Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder 
einen Betrag bis zur Höhe der Austrittsleistung 
verpfänden. Hat die versicherte Person das 
50. Altersjahr überschritten, so ist der Anspruch 
auf Verpfändung auf denjenigen Betrag begrenzt, 
den sie ab Alter 50 für den Vorbezug geltend 
machen könnte. Die Verpfändung bedarf zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Anzeige an die Baloise.

Betreffend Rückzahlung eines allfälligen Erlöses 
aus Pfandverwertung gelten die Bestimmungen 
über den Vorbezug sinngemäss.

33. Ehescheidung
33.1 Bei Ehescheidung entscheidet das Gericht über 

den Ausgleich der während der Ehe bis zum 
Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfah-
rens erworbenen Ansprüche. Grundsätzlich 
 werden die Austrittsleistungen und Rentenan-
teile nach den Artikeln 122–124e ZGB geteilt.

33.2 Ausgleichsverpflichtete versicherte Personen
33.2.1 Aktive Versicherte

Das Altersguthaben vermindert sich um 
den zu übertragenden Betrag.
Ein Wiedereinkauf ist möglich.

33.2.2 Invalidenrentenbezüger 
Das passive, d.h. sich auf den invaliden 
Teil beziehende, Altersguthaben vermin-
dert sich um den zu übertragenden 
Betrag. Bei Teilinvaliden wird er vorrangig 
dem Altersguthaben des aktiven Teils 
entnommen.

Die laufende reglementarische Invaliden-
rente wird durch die Entnahme nicht 
gekürzt. 

Im Zeitpunkt der Einleitung des Schei-
dungsverfahrens laufende und anwart-
schaftliche Invaliden-Kinderrenten und 
sie ablösende Kinderrenten werden nicht 
gekürzt.

Die anwartschaftlichen Hinterlassenen-
leistungen werden insoweit gekürzt, als 
sie durch entnommenes, nicht wieder-
eingebrachtes Altersguthaben finanziert 
sind.

Ein Wiedereinkauf ist nur in die Alters- 
und anwartschaftlichen Hinterlassenen-
leistungen möglich. Bei Teilinvaliden wird 
der Betrag aus einem Wiedereinkauf vor-
rangig dem Altersguthaben des aktiven 
Teils gutgeschrieben.

33.2.3 Altersrentenbezüger
Die laufende Altersrente vermindert sich 
um den dem ausgleichsberechtigten 
Ehegatten zugesprochenen Rentenanteil.
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Im Zeitpunkt der Einleitung des Schei-
dungsverfahrens laufende Kinderrenten 
und sie ablösende Waisenrenten werden 
nicht gekürzt. Anwartschaftliche Pensio-
nierten-Kinderrenten und Hinterlasse-
nenleistungen werden auf der Grundlage 
der gekürzten Altersrente berechnet.

Ein Wiedereinkauf ist ausgeschlossen. 

33.2.4 Pensionierung, Erreichen des Rücktritts-
alters während des Scheidungsverfahrens
Wird ein aktiv versicherte Person während 
des Scheidungsverfahrens pensioniert, 
so kürzt die Stiftung den zu übertragenden 
Teil der Austrittsleistung und die Alters-
rente. Die Kürzung erfolgt nach Massgabe 
von Art. 19g Abs. 1 FZV.

Erreicht ein Invalidenrentenbezüger wäh-
rend des Scheidungsverfahrens das Rück-
trittsalter, so kürzt die Stiftung den zu 
übertragenden Teil der Austrittsleistung 
sinngemäss nach Art. 19g Abs. 2 FZV.

33.3 Ausgleichsberechtigte versicherte Personen
33.3.1 Aktive Versicherte

Eine eingegangene Austrittsleistung, 
lebenslange Rente nach Art. 124a ZGB 
oder Kapitalabfindung für die lebens-
lange Rente wird dem Altersguthaben 
gutgeschrieben. 

33.3.2 Invalidenrentenbezüger 
Das passive Altersguthaben erhöht sich 
um einen eingehenden Betrag nach 
Massgabe von Ziffer 33.3.1 Bei Teilinvali-
den wird er vorrangig dem Altersgut-
haben des aktiven Teils gutgeschrieben.

Die laufende reglementarische Invaliden-
rente wird durch die Gutschrift nicht 
erhöht. Bei teilinvaliden Versicherten wird 
sie bei Gradänderungen aus gleicher 
Ursache nicht berücksichtigt. 

33.3.3 Altersrentenbezüger
Ein Ausgleichsanspruch gegenüber der 
Vorsorgeeinrichtung des ausgleichs-
verpflichteten Ehegatten kann nicht zur 
Erhöhung der laufenden reglementari-
schen Altersrente der Stiftung verwendet 
werden.

33.4 Hat die Stiftung eine lebenslange Rente nach 
Art. 124a ZGB zu übertragen, so kann der aus-
gleichsberechtigte Ehegatte schriftlich und 
unwiderruflich vor der ersten Rentenübertragung 
an deren Stelle eine Überweisung in Kapitalform 
beantragen. Die Kapitalisierung wird nach den 
für die zu teilende Altersrente massgebenden 
technischen Grundlagen der Stiftung berechnet. 
Mit der Überweisung in Kapitalform sind sämtli-
che Ansprüche des ausgleichsberechtigten Ehe-
gatten gegenüber der Stiftung abgegolten.

Hat der ausgleichsberechtigte Ehegatte 
Anspruch auf eine volle Invalidenrente oder das 
Mindestalter für den vorzeitigen Altersrücktritt 
erreicht, so zahlt ihm die Stiftung auf Verlangen 
die lebenslange Rente nach Art. 124a ZGB aus.

Hat der ausgleichsberechtigte Ehegatte das 
Rentenalter nach Art. 13 Abs. 1 BVG erreicht, so 
wird ihm die lebenslange Rente nach Art. 124a 
ZGB ausbezahlt. Auf Verlangen erfolgt die Über-
weisung in seine Vorsorge, wenn er sich nach 
deren Reglement noch einkaufen kann.

Aus der lebenslangen Rente nach Art. 124a ZGB 
können keine weiteren Ansprüche auf Leistungen, 
insbesondere keinerlei Hinterlassenenleistungen, 
abgeleitet werden.

34. Unbezahlter Urlaub
34.1 Als unbezahlter Urlaub gilt ein freiwilliger, nicht 

bezahlter Unterbruch der Arbeit während des 
bestehenden Arbeitsverhältnisses von mindes-
tens einem Monat und maximal 12 Monaten.

34.2 Für die Dauer des unbezahlten Urlaubs wird das 
Vorsorgeverhältnis unterbrochen und es wird 
kein Lohn versichert (versicherter Lohn = 0).

34.3 Der Versicherungsschutz während des Unter-
bruchs des Vorsorgeverhältnisses ist nach 
Ablauf der gesetzlichen Nachdeckungsfrist auf 
folgende Ansprüche beschränkt: 
Alters- und Todesfall: Anspruch auf das vorhan-
dene Altersguthaben
Invaliditätsfall: Bei Anspruch auf eine volle Inva-
lidenrente der IV besteht auf ausdrücklichen 
Antrag der versicherten Person Anspruch auf 
das vorhandene Altersguthaben (vorzeitige 
Auszahlung der Altersleistung).
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34.4 Die versicherte Person hat die Möglichkeit, für 
die Dauer des unbezahlten Urlaubs die Weiter-
versicherung im bisherigen Umfang für die 
gesamten versicherten Leistungen (Alter, Tod 
und Invalidität) oder lediglich für die Erwerbs-
unfähigkeits- und Hinterlassenenleistungen 
(Tod und Invalidität) zu verlangen. Das Formular 
mit dem schriftlichen Begehren muss vor Antritt 
des unbezahlten Urlaubs bei der Stiftung einge-
gangen sein.

34.5 Erleidet der Versicherte während der Weiterver-
sicherung im unbezahlten Urlaub einen Unfall 
im Sinne des Art. 4 ATSG, eine Berufskrankheit 
oder eine unfallähnliche Körperschädigung im 
Sinne des UVG, so erbringt die Stiftung keine 
Rentenleistungen. Allfällige im Kassenreglement 
vorgesehene Leistungen aus Lohnteilen über 
dem UVG-Maximum bleiben versichert. 

34.6 Die abhängig von der gewählten Deckung zu 
erbringenden Beiträge sind von der versicherten 
Person zu finanzieren. Das Kassenreglement 
kann eine abweichende Finanzierung vorsehen. 
Beitragsschuldner gegenüber der Stiftung bleibt 
der Arbeitgeber.

34.7 Nimmt der Arbeitnehmer nach Ablauf des unbe-
zahlten Urlaubs die Arbeit nicht wieder auf, gilt 
die versicherte Person per diesem Datum als aus 
der Vorsorgekasse ausgetreten. Vorbehalten 
bleibt die Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
auf einen früheren Zeitpunkt.

V. Freizügigkeitsfall

35. Austrittsleistung, Anspruch und Höhe
35.1 Versicherte Personen, welche die Vorsorgekasse 

verlassen, bevor ein Vorsorgefall eintritt (Frei-
zügigkeitsfall) und für die ein Altersguthaben 
geäufnet worden ist, haben Anspruch auf eine 
Austrittsleistung.

35.2 Die reglementarische Austrittsleistung entspricht 
dem höchsten der folgenden beiden Werte:
35.2.1 Das gesamte vorhandene Altersgutha-

ben (Deckungskapital) nach Art. 15 FZG 
(Anspruch im Beitragsprimat) zuzüglich 
allfälliger Guthaben auf dem individuellen 
Überschusskonto.

35.2.2 Der Mindestbetrag nach Art. 17 FZG. Dieser 
Mindestbetrag setzt sich zusammen aus:
• den eingebrachten Eintrittsleistungen 

samt Zinsen
• den von der versicherten Person 

geleisteten Arbeitnehmer-Sparbei-
trägen samt Zinsen

• einem Zuschlag auf den verzinsten 
Arbeitnehmer-Sparbeiträgen. Dieser 
Zuschlag beträgt im Alter 21 vier 
 Prozent und erhöht sich jährlich um 
vier Prozent. Er beträgt maximal 
 hundert Prozent. Das Alter ergibt sich 
aus der Differenz zwischen dem 
Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.

35.3 Von den gesamten reglementarischen Sparbei-
trägen, die der Arbeitgeber und die versicherten 
Personen leisten, ist mindestens ein Drittel als 
Arbeitnehmerbeitrag zu betrachten.

35.4 Ist die geschuldete Austrittsleistung grösser als 
das vorhandene Altersguthaben (Deckungs-
kapital), so ist die Differenz aus dem freien Kassen-
vermögen zu erbringen.

36. Erbringung der Austrittsleistung
36.1 Die Austrittsleistung wird an die Vorsorgeeinrich-

tung des neuen Arbeitgebers überwiesen. Ist 
eine Überweisung nicht möglich, so ist der Vor-
sorgeschutz durch eine Freizügigkeitspolice 
oder ein Freizügigkeitskonto zu erhalten.

36.2 Versicherte Personen, welche nicht in eine neue 
Vorsorgeeinrichtung eintreten, haben der Stif-
tung mitzuteilen, in welcher zulässigen Form sie 
ihren Vorsorgeschutz erhalten wollen.

Bleibt diese Mitteilung aus, so überweist die Stif-
tung frühestens sechs Monate, spätestens aber 
zwei Jahre nach dem Freizügigkeitsfall die Aus-
trittsleistung samt Zins an die Stiftung Auffang-
einrichtung BVG.

36.3 In den nachstehenden Fällen kann die versicherte 
Person im gesetzlich zulässigen Rahmen die 
Barauszahlung der Austrittsleistung verlangen:
• wenn die Austrittsleistung weniger als ihr 

eigener Jahresbeitrag beträgt
• wenn sie die Schweiz endgültig verlässt
• wenn sie eine selbstständige Erwerbstätigkeit 

aufnimmt und der obligatorischen Versiche-
rung nicht mehr untersteht.
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36.4 Wer eine Barauszahlung verlangt, hat der Stiftung 
anzugeben, welche der angeführten Vorausset-
zungen erfüllt ist, und die von dieser verlangten 
Nachweise beizubringen. An verheiratete lebende 
anspruchsberechtigte Personen ist die Baraus-
zahlung nur zulässig, wenn der Ehegatte schrift-
lich zustimmt. Die Stiftung kann auf Kosten der 
versicherten Person Nachweise der Zustimmung 
verlangen.

36.5 Mit der Erbringung der Austrittsleistung erlischt 
im gesetzlich zulässigen Rahmen jeglicher 
Anspruch aus diesem Reglement gegenüber der 
Stiftung.

36.6 Die Austrittsleistung wird fällig mit dem Austritt 
aus der Vorsorgekasse. Sie wird gemäss Art. 2 
FZG verzinst.

VI. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen

37. Änderung des Vorsorgereglements
37.1 Nach Massgabe des Gesetzes und des Stiftungs-

zweckes kann der Stiftungsrat dieses Reglement 
jederzeit abändern. 

37.2 Die Änderungen des Reglements sind der Auf-
sichtsbehörde zur Kenntnis zu bringen.

38. Teil- oder Gesamtliquidation der Vorsorgekasse 
Die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teil- oder 
Gesamtliquidation der Vorsorgekasse regelt das 
 Reglement betreffend die Teil- und Gesamtliquidation 
von Vorsorgekassen der Stiftung.

39. Gerichtsstand
Gerichtsstand für Streitigkeiten zwischen Stiftung, 
Vorsorgekasse, Arbeitgeber und anspruchsberechtig-
ten Personen ist der schweizerische Sitz oder Wohn-
sitz des oder der Beklagten oder der Ort des Betriebes, 
bei dem die versicherte Person angestellt worden ist.

40. Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen
40.1 Dieses Reglement tritt per 1. Januar 2023 in 

Kraft und ersetzt mit folgenden Ausnahmen alle 
bisherigen Reglemente.

40.2 Ansprüche auf Altersrenten sowie die daran 
anschliessenden Hinterlassenenleistungen 
 richten sich nach den im Zeitpunkt der Pensio-
nierung gültigen Reglementsbestimmungen.

40.3 Für Personen, bei denen im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Kassenreglements bzw. im 
Zeitpunkt ihres Eintritts in die Vorsorgekasse
• der Tod bzw. der Beginn der Arbeitsunfähig-

keit, deren Ursache zur Invalidität oder zum 
Tod führt, bereits eingetreten ist oder

• die Erwerbsunfähigkeit im Sinne der Rück-
fallsregelung des für den Grundfall gelten-
den Reglements unterbrochen ist

gilt für
• die Invalidenrenten und Todesfallleistungen
• das Rücktrittsalter und
• die Skala der Altersgutschriften
weiterhin und ausschliesslich das damals für die 
versicherte Person geltende Reglement.

40.4 In den Fällen nach Ziffer 40.3 richtet sich das 
Rentensystem auch für die Beitragsbefreiung 
nach dem damals geltenden Reglement. Ziffer 
19.1.1 ist nicht anwendbar.

40.5 Den Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung 
betreffende Regelungen sind auf sämtliche 
aktiven Versicherte, Rentenbezüger und 
anspruchsberechtigte Personen anwendbar. 

40.6 Allfällige gemäss Kassenreglement bestehende 
individuelle Überschusskonti werden aufgelöst. 
Guthaben auf individuellen Überschusskonti 
werden per 1.1.2022 dem Altersguthaben gut-
geschrieben.
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